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Prof. Dr. Thomas Pollmächer , Klinikum Ingolstadt, Krumenauerstr. 25, 85049 Ingolstadt 

 

Herrn 
Vorsitzenden des Ausschusses 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Günter Garbrecht, MdL 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
 
40221 Düsseldorf  
 
 
 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Hilfen 

und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG-E) – Druck-

sache 16/12068 vom 25.05.2016 

Stellungnahme der Bundesdirektorenkonferenz  
 
 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

vielen Dank für die Gelegenheit, zu dem o.g. Gesetzentwurf Stellung neh-
men zu können.  

Zunächst möchten wir zum Ausdruck bringen, dass wir die durchgehende 
Betonung der Bedeutung der Patientenrechte, des Patientenwillens und der 
Patientenautonomie im Gesetzesentwurf sehr begrüßen. Dazu gehören die 
Betonung der Bedeutung von Behandlungsvereinbarungen (§2, Absatz 2) 
und die Forderungen, dass die Behandlung so weit wie möglich in offenen 
Formen durchgeführt werden soll (§10, Absatz 2), dass ein täglicher Aufent-
halt im Freien ermöglicht werden soll (§16, Absatz 1), dass die Erforderlich-
keit der weiteren Unterbringung grundsätzlich täglich überprüft werden soll 
(§17, Absatz 2), dass Zwangsmaßnahmen mit den Betroffenen nachbespro-
chen werden müssen (§18, Absatz 5), dass Zwangsmedikationen grundsätz-
lich der richterlichen Genehmigung bedürfen (§18, Absatz 6) und dass 
schließlich längerdauernde Sicherungsmaßnahmen ebenfalls der richterli-
chen Genehmigung bedürfen (§20, Absatz 2).  

All diese patientenorientierten und qualitätssichernden Maßnahmen bedeu-
ten einen höheren Bedarf an Fachkräften, die in ausreichender Anzahl und 
Qualifikation zur Verfügung stehen müssen und aktuell nicht finanziert wä-
ren.  Es muss sichergestellt sein, dass der erhöhte Personaleinsatz von den 
Kostenträgern finanziert wird, damit die gesetzlichen Vorgaben zum Wohle 
der Betroffenen nachhaltig umgesetzt werden können. 

 

Darüber hinaus begrüßen wir, dass nach der Überarbeitung des Referenten-
entwurfes eine Zwangsbehandlung nicht mehr zwingend, sondern nur „so-
weit dies möglich ist“, der Wiederherstellung der freien Selbstbestimmung 
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dienen muss (§ 18 Absatz 5 PsychKG). Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass bei bestimmten Patien-
tengruppen, insbes. bei älteren Menschen mit Demenz, eine freie Selbstbestimmung nicht mehr erreicht werden 
kann.   

Im Arbeitsentwurf sind aber weiterhin kritische Regelungen bzw. Formulierungen enthalten, die uns in der prakti-
schen Anwendung problematisch erscheinen und einer genaueren Überprüfung hinsichtlich ihrer Konsequenzen 
für die Praxis bedürfen. 

 

1.  

Am schwersten wiegt u.E., dass der Richtervorbehalt für die Zwangsbehandlung eingeführt wird, ohne dass im 
Gesetzesentwurf oder im Begründungstext Bezug auf konkrete Zeitkorridore des Verfahrens genommen würde 
(§18, Absatz 6). Die Einführung des Richtervorbehaltes ist grundsätzlich begrüßenswert, in der praktischen An-
wendung befürchten wir jedoch bei der aktuellen Organisation der richterlichen und gutachterlichen Dienste 
Probleme und Nachteile für die Betroffenen, wenn die Genehmigung einer erforderlichen medikamentösen Be-
handlung zeitlich verzögert wird. Die Erfahrung der letzten Jahre mit Patienten, die nach BtG untergebracht sind, 
lässt befürchten, dass die Genehmigungsverfahren zumindest teilweise sehr langwierig sein könnten. Dies wäre 
zum Nachteil der Betroffenen, die zudem häufig noch deutlich akuter krank sind im Vergleich zu den nach BtG 
Untergebrachten, z.B. wenn sie immer wieder isoliert oder gar fixiert, aber (noch) nicht mediziert werden dürfen.  

Zwar lässt das Gesetz laut aktuellem Arbeitsentwurf in Ausnahmefällen eine Zwangsbehandlung ohne vorherige 
richterliche Genehmigung zu, wenn „diese nicht rechtzeitig erreichbar ist“ und sofern sie „zur Vermeidung einer 
gegenwärtigen Lebensgefahr oder einer gegenwärtigen schwerwiegenden Gefahr für die Gesundheit der unterge-
brachten Person oder dritter Personen erforderlich ist“ (§18, Absatz 6). Allerdings erwecken die Ausführungen im 
Begründungstext den Eindruck, dass eine Zwangsbehandlung „bei Gefahr im Verzug“ ohne richterliche Genehmi-
gung lediglich für somatische Komplikationen der psychischen Erkrankung vorgesehen ist: „Von einer solchen Ge-
fahr ist beispielweise auszugehen, wenn aufgrund der zugrundeliegenden Erkrankung eine Kreislaufinstabilität 
oder Störungen der Atmung (wegen Verweigerung einer Flüssigkeitsaufnahme, Auswirkungen eines Alkoholent-
zugsdelirs, Hyperventilation usw.) eintreten, die lebensbedrohlich sind oder schwerwiegende Schädigungen der 
Gesundheit zur Folge haben können“. Die psychische Störung per se wird hier nicht genannt, obwohl sie z.B. durch 
ausgeprägte Angst und Agitation so schwerwiegend und belastend für den Patienten sein kann, dass die Verzöge-
rung einer Behandlung einer unterlassenen Hilfeleistung gleich kommen würde.  

Unser Vorschlag wäre, dass die Gesetzesbegründung dahingehend ergänzt werden sollte, dass auch ausgeprägtes 
psychisches Leiden mit drohender nachhaltiger Traumatisierung des Betroffenen eine Begründung für eine 
Zwangsbehandlung ohne vorherige richterliche Genehmigung sein kann.  

Darüber hinaus löst die Ausnahmeregelung einer Zwangsbehandlung ohne vorherige richterliche Genehmigung 
nicht das grundsätzliche Problem der fehlenden Zeitkorridore für das Verfahren; denn die richterliche Genehmi-
gung muss immer noch beantragt werden, wenn die akute Gefahr (vorübergehend) abgewehrt wurde, aber die 
Fortführung der Behandlung für notwendig erachtet wird. 

Unser Vorschlag wäre, dass ein enger zeitlicher Korridor für das Genehmigungsverfahren für eine Zwangsbehand-
lung verbindlich eingeführt wird. Die Anhörung des Betroffenen sollte möglichst innerhalb von 24h Stunden nach 
der Beantragung durch die behandelnden Ärzte erfolgen, und zwar idealerweise gemeinsam durch einen Richter 
und einen externen psychiatrischen Sachverständigen. Mit dem Verzicht auf das Einholen eines schriftlichen Gut-
achtens durch einen externen psychiatrischen Sachverständigen im Vorfeld der richterlichen Anhörung könnte das 
Verfahren deutlich beschleunigt werden. Darüber hinaus schlagen wir die Installierung eines richterlichen Not-
dienstes über 7d/24h vor, der in dringenden Fällen nach Schilderung der Situation ggf. auch telefonisch oder per 
Fax eine vorläufige Genehmigung zur Zwangsbehandlung geben könnte.  

 

2.  

Im § 18 Absatz 8 wird für die Behandlung somatischer Erkrankungen auf die Regelungen des Patientenrechtege-
setzes und die betreuungsrechtlichen Bestimmungen verwiesen. Damit ist aber eine notfallmäßige Behandlung 
eines Patienten gegen seinen natürlichen Willen ohne vorherige richterliche Genehmigung nicht möglich. Bei-
spielhaft kann man sich hier einen Patienten mit akuter Psychose vorstellen, der zugleich an Diabetes oder Asth-
ma leidet und nicht nur die Psychopharmaka, sondern auch die somatische Medikation verweigert. 
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Unser Vorschlag wäre, dass die Behandlung sonstiger Erkrankungen im Notfall im Rahmen der Bestimmungen des 
§ 18 Absatz 6 geregelt werden sollte.  

 

3.  

Grundsätzlich begrüßen wir, dass nach der Überarbeitung des Referentenentwurfs auch künftig eine Zwangsbe-
handlung zur Abwendung einer akuten Fremdgefährdung im Rahmen der Unterbringung zulässig sein soll (§ 18 
Absatz 4). Allerdings möchten wir darauf hinweisen, dass aus ärztlich- klinischer und medizin-ethischer Sicht eine 
medikamentöse Behandlung von Patienten ausschließlich im Interesse Dritter nicht zulässig ist. Diese wäre auch 
mit der UN-BRK nicht vereinbar. Eine Zwangsbehandlung eines nicht selbstbestimmungsfähigen Patienten zur 
Abwendung einer mittelbaren, akuten Fremdgefährdung kommt nur dann in Betracht, wenn diese einem psycho-
pathologischen Zustand  geschuldet ist, der unmittelbar oder mittelbar auch für den Patienten  selbst eine erheb-
liche Gesundheitsgefährdung  bedeutet. Aus klinischer Sicht ist akute Fremdgefährdung bei nicht einsichtsfähigen 
Patienten regelhaft mit erheblicher, unmittelbarer oder mittelbarer Eigengefährdung assoziiert.  

Unser Vorschlag wäre, dass der § 18, Absatz 4 dahingehend modifiziert bzw. ergänzt wird, dass eine Behandlung 
ohne Einwilligung des Betroffenen bei Fremdgefährdung nur dann zulässig ist, wenn gleichzeitig unmittelbar oder 
mittelbar eine Gefährdung der eigenen Gesundheit des Betroffenen besteht, die durch die Behandlung günstig 
beeinflußt werden kann. Darüber hinaus würden wir es begrüßen, wenn dieser kritische Aspekt im Begrün-
dungstext ausführlich erörtert würde.  

 

4. 

Im § 18, Absatz 5 steht: „Die Zwangsbehandlung ist unzulässig, wenn sie lebensgefährlich ist oder wenn sie die 
Gesundheit der Betroffenen erheblich gefährdet“. Dies ist problematisch, weil jedes Medikament potenziell 
schwere Komplikationen mit sich bringen kann. U.E. ist die weiter oben im Gesetzestext genannte Forderung aus-
reichend, dass „der zu erwartende Nutzen die zu erwartenden Beeinträchtigungen für die Betroffenen deutlich 
überwiegt“.  

Unser Vorschlag wäre, dass der Satz „Die Zwangsbehandlung ist unzulässig, wenn sie lebensgefährlich ist oder 
wenn sie die Gesundheit der Betroffenen erheblich gefährdet“ gestrichen wird.  

 

5.  

Darüber hinaus möchten wir auf eine Problematik hinweisen, die aus dem §20, Absatz 3 resultiert. Im Gesetzes-
text heißt es: „Bei Fixierungen ist eine ständige persönliche Beobachtung mit kontinuierlicher Kontrolle der Vital-
funktionen durch eine Sitzwache sicherzustellen.“ Die Sitzwache soll natürlich regelhaft beim Patienten „sitzen“. Es 
gibt jedoch Situationen, bei denen die ständige Anwesenheit der Sitzwache im Zimmer für den Patienten und für 
die Sitzwache eindeutig schädlich bzw. unzumutbar bis traumatisierend erscheint (z.B. hochaggressiver, hochpsy-
chotischer Patient brüllt, beschimpft und bedroht das Personal und kommt erst zur Ruhe, wenn die Pflegekraft 
sich aus dem Zimmer entfernt). In diesen Ausnahmefällen ist die Sitzwache im Patientenzimmer zumindest zeit-
weise nicht sinnvoll bzw. nicht patientengerecht und nicht zuletzt auch aus Mitarbeitersicht schwer durchführbar.  

Unser Vorschlag wäre, dass im Begründungstext zum §20, Absatz 3 erläutert wird, dass die konkrete Durchfüh-
rung der „Sitzwachen“ in das Ermessen des zuständigen Arztes gestellt wird. In der Regel soll sich die „Sitzwache“ 
beim Patienten im Zimmer aufhalten. In begründeten Ausnahmefällen muss es aber möglich sein, dass die Sitzwa-
che sich außerhalb des Patientenzimmers aufhält, und dennoch die ständige persönliche Beobachtung z.B. durch 
eine Sichtscheibe sichergestellt ist. Grundsätzlich wäre es u.E. sinnvoll, den Begriff „Sitzwache“ durch den Begriff 
„Intensivbetreuung“ zu ersetzen. 

 

6.  

Schließlich möchten wir auf eine Problematik hinweisen, die aus unserer Sicht mit dem aktuell gültigen PsychKG 
besteht und die bislang im Rahmen der Novellierung nicht berücksichtigt wurde. Im § 11, Absatz 1, heißt es: „Die 
Unterbringung Betroffener ist nur zulässig, wenn und solange durch deren krankheitsbedingtes Verhalten gegen-
wärtig eine erhebliche Selbstgefährdung oder eine erhebliche Gefährdung bedeutender Rechtsgüter anderer be-
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steht, die nicht anders abgewendet werden kann.“ Demnach könnten auch selbstbestimmungsfähige psychisch 
kranke Menschen untergebracht werden. In Übereinstimmung mit der Stellungnahme der DGPPN vom 
18.01.2016 sehen wir hier einen Widerspruch zu der UN-BRK. Wir lehnen unfreiwillige Unterbringungen bei 
selbstbestimmungsfähigen Menschen ab und sehen hier die Gesellschaft und Politik in der Pflicht andere instituti-
onelle Lösungen für Probleme zu finden, die durch das Gemeinwohl gefährdendes bzw. sozial nicht angepasstes 
Verhalten von Menschen entstehen, die zwar psychisch krank, aber selbstbestimmungsfähig sind.  

Unser Vorschlag wäre, dass die fehlende Selbstbestimmungsfähigkeit als eine weitere Voraussetzung für eine 
Unterbringung genannt wird.  

 

Wir hoffen, dass unsere Ausführungen hilfreich für die Vorbereitung der Anhörung  und die weitere Arbeit an dem 
Gesetz sind. Frau Professor Gouzoulis-Mayfrank aus Köln wird die BDK bei der Öffentlichen Anhörung des Aus-
schusses am 31. August vertreten. Für Rücksprachen stehen wir Beide Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Prof. Dr. Thomas Pollmächer  
Vorsitzender der Bundesdirektorenkonferenz 
 
 


